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Zur Kenntnis: An die 
Schulführungskräfte der Schulen der Berufsbildung 
 
An die 
Schulführungskräfte der gleichgestellten Oberschulen 

  
 

 
 
Mitteilung 
 
Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule im Schuljahr 2021/2022 – Aktualisierung des 

Verzeichnisses der Vorsitzenden der Prüfungskommissionen 

 
 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
 
ich nehme Bezug auf das Rundschreiben Nr. 39 vom 24.11.2017, mit welchem das Verzeichnis der 
Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule erstmals 
errichtet wurde. Wie im oben genannten Rundschreiben erwähnt, wird dieses Verzeichnis jährlich aktualisiert. 
Somit besteht die Möglichkeit, dass sich zusätzliche Personen in das Verzeichnis eintragen lassen und 
bestehende Eintragungen auf Antrag gelöscht werden. Informationshalber erhalten Sie anbei die aktuelle 
Fassung des Verzeichnisses. 
 
Bitte informieren Sie die Lehrpersonen Ihrer Schule über diese Möglichkeit und motivieren Sie auch möglichst 
weitere Lehrpersonen dazu, sich in das Verzeichnis eintragen zu lassen. Bei der Beantragung von Löschungen 
kann angegeben werden, ob diese definitiv beantragt wird oder nur für das laufende Schuljahr. In letzterem 
Fall bleibt die Lehrperson grundsätzlich im Verzeichnis eingetragen, wird aber im laufenden Schuljahr nicht 
als Vorsitzende/r eingesetzt (sofern es die Anzahl der verfügbaren Personen zulässt). 
 
Im Folgenden sei auf die wichtigsten Regelungen in diesem Zusammenhang hingewiesen: 
 
Die Schulführungskräfte der Oberschule werden von Amts wegen in dieses Verzeichnis eingetragen. Die 
Lehrpersonen der Oberschule (einschließlich der Integrationslehrpersonen), die ein Dienstalter von 
mindestens zehn Jahren mit unbefristetem Arbeitsvertrag aufweisen, können in das Verzeichnis 
aufgenommen werden.  
Darüber hinaus können sich auch Lehrpersonen der Oberschulen staatlicher Art als Kommissionsvorsitzende 
zur Verfügung stellen, welche seit mindestens fünf Jahren über einen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügen. 
Diese werden in ein getrenntes Verzeichnis eingetragen und kommen bei unzureichender Verfügbarkeit an 
Kommissionsvorsitzenden aus dem Hauptverzeichnis zum Einsatz. 
Die erwähnten Dienstalter von mindestens zehn bzw. fünf Jahren mit unbefristetem Arbeitsvertrag beziehen 
sich auf die Lehrtätigkeit sowohl in der Oberschule als auch in den anderen Schulstufen. 
 
Jene Lehrpersonen der Oberschule, welche im Verzeichnis eingetragen waren, aber nun als 
Schulführungskraft an einer Schule der Unterstufe tätig sind, werden von Amts wegen aus dem Verzeichnis 
gelöscht. 
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Nicht eintragungsberechtigt sind aufgrund der für Südtirol geltenden Sonderbestimmungen die Lehrpersonen 
für „Italienisch 2. Sprache“ an den Oberschulen. Ebenso können auch die Schulführungskräfte und 
Lehrpersonen der Schulen der Berufsbildung nicht in das Verzeichnis eingetragen werden (vgl. Beschluss der 
Landesregierung vom 28. Jänner 2013, Nr. 122). Lehrpersonen mit Teilzeitvertrag können sich in das 
Verzeichnis eintragen lassen, wobei diese in der Regel nur dann zum Einsatz kommen, falls nicht genügend 
Personen mit Vollzeitvertrag im Verzeichnis eingetragen sind. Im Falle eines Einsatzes als Vorsitzende bzw. 
Vorsitzender wird für die Zeit der Prüfungshandlungen das Teilzeit- in ein Vollzeitarbeitsverhältnis 
umgewandelt. 
 
Für alle im Verzeichnis eingetragenen Personen sind entsprechende Schulungen vorgesehen, wobei auch die 
Bedürfnisse der neu eingetragenen Personen besonders berücksichtigt werden. 
 
Die Erhebung der Präferenzen für den Prüfungssitz erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die im Verzeichnis 
eingetragenen Personen werden unter Berücksichtigung ihres Dienstalters, ihrer Erfahrung als Vorsitzende 
bzw. als Kommissionsmitglied bei der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule und der angegebenen 
Präferenzen einer Prüfungskommission zugewiesen. Die grundsätzliche Entscheidung über den Einsatz als 
Vorsitzende/r einer Prüfungskommission liegt jedenfalls im Ermessen der Landesschuldirektorin. Bei Bedarf 
werden auch Lehrpersonen außerhalb dieses Verzeichnisses als Vorsitzende eingesetzt. Diesbezüglich wird 
präzisiert, dass die grundsätzliche Verpflichtung für alle Lehrpersonen mit den erforderlichen Voraussetzungen 
aufrecht bleibt, als Vorsitzende einer Prüfungskommission zur Verfügung zu stehen. Weiters wird darauf 
hingewiesen, dass mit der Eintragung in das Verzeichnis der Vorsitzenden kein Rechtsanspruch auf den 
effektiven Einsatz als Vorsitzende/r verbunden ist.  
 
Die im Verzeichnis eingetragenen Lehrpersonen können auch als externe Mitglieder einer 
Prüfungskommission zugewiesen werden, sofern dies aufgrund der extern geprüften Fächer erforderlich ist. 
Werden Lehrpersonen von der Schule als interne Mitglieder einer Prüfungskommission nominiert, können sie 
natürlich nicht als Vorsitzende eingesetzt werden.  
 
Zum Zwecke der Neueintragung in dieses Verzeichnis bzw. Löschung aus dem Verzeichnis ersuche ich Sie, 
die Lehrpersonen Ihrer Schule darüber zu informieren, dass sie bei bestehendem Interesse das beigefügte 
Formular „Antragsformular für Neueintragung oder Löschung“ bis 
 

Donnerstag, 23. Dezember 2021, 
 
ausfüllen und übermitteln können. Das Formular kann von den betreffenden Lehrpersonen direkt versandt 
werden und muss nicht über das Sekretariat der Schule übermittelt werden. Wie bereits oben erwähnt, werden 
die Schulführungskräfte der Oberschule von Amts wegen in das Verzeichnis eingetragen. 
 
Ich ersuche Sie, die Inhalte dieser Mitteilung allen für die Eintragung in das Verzeichnis in Frage kommenden 
bzw. den bereits dort eingetragenen Lehrpersonen zur Kenntnis zu bringen. 
 
Bei dieser Gelegenheit wird auch darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen über den Ablauf der Staatlichen 
Abschlussprüfungen der Oberschule und über die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen aufgrund 
des epidemiologischen Notstandes noch abgeändert werden können. Vorerst haben wir in diesem 
Zusammenhang aber noch keine Informationen erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Landesschuldirektorin 
Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
Anlagen 
- Verzeichnis der Prüfungspräsidenten 2021-2022 
- Antragsformular für Neueintragung oder Löschung 
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